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Pressemitteilung:  

Lehmann zum Flughafen Zürich: „Die Grün-Rote Landesregierung steht für eine 

Begrenzung der Flugbewegungen auf 80.000 Anflüge pro Jahr.“ 

Der Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann stellt nach Irritationen aufgrund von 

Äußerungen eines Parteikollegen klar, dass im Koalitionsvertrag festgelegt ist, eine 

Begrenzung der Flugbewegungen des Flughafen Zürich auf 80.000 vertraglich 

festzuschreiben: „Ich habe dafür gekämpft, dass der Hinweis auf die Erklärung vom November 

2009 in den Koalitionsvertrag aufgenommen wird – dabei bleibt es, und diese Position wird 

vom künftigen Landesverkehrsminister zu vertreten sein.“  

In einem Interview mit der NZZ am Sonntag hatte der grüne Bundesverkehrspolitiker Winfried 

Hermann Zweifel daran entstehen lassen, ob im Koalitionsvertrag eine eindeutige Festlegung zur 

Begrenzung der Flugbewegungen des Flughafens Zürich auf 80.000 Anflüge pro Jahr enthalten sei. 

Der Landtagsabgeordnete Lehmann stellt nun klar: „Diese Äußerungen von Bundesebene sind nicht 

hilfreich. Auch wenn die Zahl 80.000 nicht im Text des Koalitionsvertrags vorkommt: Der Verweis im 

Koalitionsvertrag ist eindeutig, und wir werden in diesem Punkt nicht den schwammigen Kurs der 

alten Landesregierung fortsetzen, sondern klar die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der 

Grenzregion vertreten.“  

Im Koalitonsvertrag steht zum Flughafen Zürich wörtlich: „Wir engagieren uns im Interesse der 

südbadischen Grenzregion für eine deutliche Beschränkung der Flugverkehrsbelastung durch den 

Züricher Flughafen, wir unterstützen die in der „Stuttgarter Erklärung zum Flugverkehr“ 

festgeschriebenen Positionen und sind für die uneingeschränkte Beibehaltung des Nachtflugverbots.“ 

In der Stuttgarter Erklärung zum Flugverkehr („Erklärung der politisch Verantwortlichen in Südbaden 

zur Flugverkehrsbelastung durch den Flughafen Zürich“) vom 25.11.09 stellten die Unterzeichner fest, 



 

dass die Bevölkerung Südbadens zwar nach wie vor bereit sei, Fluglärmbelastungen durch Anflüge 

zu ertragen, allerdings nicht mehr im bisherigen und nicht mit der Bevölkerung abgestimmten 

Umfang. Die von zahlreichen Bundes-, Landes- und Kommunalpolitikern – darunter auch Lehmann - 

unterzeichnete Erklärung schreibt die folgenden Positionen fest: 

 Übernahme von max. 80.000 Anflügen pro Jahr, soweit die Schweiz den technischen 

Nachweis für deren Erforderlichkeit erbringen kann. 

 Uneingeschränkte Beibehaltung der Sperrzeiten der 220. DVO 

 Keine Abflüge über deutschem Gebiet. 

 Keine Hinnahme von Umweg- und Warteflügen über deutschem Gebiet. 

 Aufhebung des Warteraumes „RILAX“. 

 Kein „gekröpfter“ Nordanflug. 

 

Für Lehmann ist klar: „Hier gibt es nichts zu deuteln; die Obergrenze von 80.000 Anflügen pro Jahr ist 

im Koalitionsvertrag verankert. Diese Festlegung steckt den Rahmen für die Verhandlungen mit der 

Schweiz ab.“ 

 


